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Ergebnisprotokoll Ortschaftsrat Eschach - Videositzung 

25.01.2022, Nr. ORE 2022/01 

 

 
öffentlich 

 

 

1. Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse 

 

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung 

 

 

2. Eintritt von Frau Jasmin Gremiglio-Kohlöffel in den Ortschaftsrat Eschach 

- Feststellung des Nachrückens und Hinderungsgründe 

Vorlage: 2022/017 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 1   

 

Beschlussvorschlag: 

 
1. Es wird festgestellt, dass für die ausgeschiedene Ortschaftsrätin Ottilie Reck-Strehle die 

nächste Ersatzbewerberin, Frau Jasmin Gremiglio-Kohlöffel, wohnhaft in 88214 Ravens-

burg, Franz-Beer-Straße 15, in den Ortschaftsrat Eschach nachrückt. 
 

2. Weiter wird gemäß § 29 Absatz 5 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 

(GemO) festgestellt, dass dem Eintritt von Frau Jasmin Gremiglio-Kohlöffel keine Hinde-
rungsgründe nach § 29 Absatz 1 GemO entgegenstehen. 

 

 

3. Prioritätenliste für die Straßensanierung der Ortschaft Eschach für die Jahre 2023 bis 

2030 

- Grundsatzbeschluss zur Feststellung der Prioritäten 

Vorlage: 2022/004 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 15  Nein 0  Enthaltung 0   
 

Beschlussvorschlag: 

 
1. Der Ortschaftsrat nimmt die Prioritätenliste für die Straßensanierungen der Ortschaft Es-

chach für die Jahre 2023 bis 2030 zur Kenntnis. 
 

2. Der durch die Verwaltung vorgeschlagenen Reihenfolge der Priorisierung wird im Grund-
satz zugestimmt. 
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4. Bekanntgaben, Anfragen, Verschiedenes (ggf. Tischvorlage) 

 

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 

 

5. Erbbaurecht TSV Eschach, Flst. Nr. 1485/2, Kirchweg 35 in Obereschach 

- Verlängerung des Erbbaurechts 

Vorlage: 2022/020 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 15  Nein 0  Enthaltung 0   
 

 

Beschlussvorschlag: 

 
1. Einer Verlängerung des Erbbaurechts mit dem TSV Eschach e.V. an dem städtischen 

Grundstück Flurstück Nr. 1485/2 -: 865 m², Kirchweg 35, Gemarkung Eschach, von 30 
Jahren, somit bis zum 31.12.2052 wird zugestimmt. 

 
2. Der neue jährliche Erbbauzins beträgt 63,00 €/m² bei einer jährlichen Verzinsung von 

3 %, somit 1.634,85 €. 

 

 

 

 

Ortsverwaltung Eschach 

27.01.2022 

 

gez. Diana Nam 

Schriftführung 
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